
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

bis zum in Kraft treten des EDM wurde die Lichttagsregelung an den einzelnen Organisationseinheiten oft verschieden gehandhabt. Der Betriebsrat möchte Sie 
daher auf die nunmehr gültige Handhabung aufmerksam machen:

Einen Anspruch auf Lichttage haben jene MitarbeiterInnen, die überwiegend (mehr als die Hälfte der täglichen Arbeitszeit) in den Arbeitsräumen des Allgemeinen 
Krankenhauses (AKH), die nicht natürlich belichtet sind, beschäftigt werden. Die Lichttage ergeben sich aus einer zusätzlichen täglichen Ruhepause in der Dauer 
von 20 Minuten. Für jeden Monat, der überwiegend in solchen Räumen verbracht wird, fällt ein Lichttag an, jedoch maximal 11 Tage pro Jahr.

Für jeden Monat, in dem MitarbeiterInnen nicht überwiegend, das heißt nicht mehr als die Hälfte der Arbeitszeit in nicht natürlich belichteten Arbeitsräumen tätig 

sind, besteht kein Anspruch auf einen Lichttag.

Aus  betriebsorganisatorischen  Gründen  bzw.  wegen  der  Verzahnung  des  Dienstbetriebes  mit  der  Gemeinde  Wien  wird  die  Verkürzung  der  wöchentlichen 

Arbeitszeit in Form von drei freien Tag im Vierteljahr (1 Tag pro Monat) konsumiert. Eine Zusammenfassung von  mehr als drei Lichttagen ist unzulässig. Nicht 

konsumierte Lichttage können nicht finanziell abgegolten werden. Bei Abwesenheiten innerhalb eines Kalendermonats bleibt der Anspruch auf einen Ausgleichtag 

pro  Monat  gewahrt,  sofern  die  Abwesenheiten  14 Kalendertage nicht  überschreitet,  das heißt,  bei  allen Abwesenheiten unter  14 Kalendertagen entfällt  eine 

Aliquotierug.

Die Verfallfristen der Lichttage entsprechen jenen des Erholungsurlaubes.

Bitte leiten Sie dieses Schreiben auch an jene Bediensteten weiter, die über keinen Computerzugang verfügen.

Mit freundlichen Grüßen

Gabriele Waidringer

Vorsitzende des Betriebsrates für

das allgem. Universitätspersonal
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